
Veränderung der Elternteilzeit § 15j MSchG/§ 8c VKG   M16 
AK Stmk, Frauenreferat, Jänner 2008 
 
Einschreiben! 
 
Vorname  Nachname     Ort,  Datum  
 
....................................................     ......................., .................. 
Adresse 
 
................................................................. 
.................................................................. 
 
 
ArbeitgeberIn 
 
....................................... 
 
....................................... 
 
........................................ 
 
 
Betrifft: Änderung der Teilzeitbeschäftigung  
 
 
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
 
ich bin bei Ihnen seit ........................................ als .................................... beschäftigt. Die 
Geburt meines Kindes erfolgte am ..................................... Ich befinde mich derzeit in einer 
Teilzeitbeschäftigung nach MSchG/VKG. 
Ich teile Ihnen mit, dass ich ab .................. bis ....................... diese Teilzeitbeschäftigung wie 
folgt ändern möchte:  
 

• Erweiterung (Verringerung) des wöchentlichen Stundenausmaß von ............. auf 
................... Stunden. 

• Änderung der täglichen (wöchentlichen/monatlichen) Verteilung der Stunden von 
................ auf ......................... . 

• Verlängerung der Dauer der Teilzeitbeschäftigung von ........................... auf 
................................. . 

• Vorzeitige Beendigung der Teilzeitbeschäftigung mit ……………….  
 
Ich ersuche um Kenntnisnahme bzw Bestätigung über die Veränderung und verbleibe  
 
mit freundlichen Grüßen 
 
........................................ 
 
Unterschrift 
 
 



Information für Eltern: 

Die Teilzeitbeschäftigung kann von den Eltern einmal verändert werden. Die Mutter/der 

Vater kann einmal entweder die Dauer der Teilzeitbeschäftigung verlängern, oder Ausmaß 

bzw Lage der Arbeitszeit verändern. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass die Elternteilzeit 

vorzeitig beendet wird.  

Achtung: Auch die/der ArbeitgeberIn kann einmal eine Veränderung begehren und einmal 

die vorzeitige Beendigung verlangen! 

Abhängig davon, ob ein Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung oder eine vereinbarte 

Teilzeitbeschäftigung vorliegt, kann auch eine gewünschte Veränderung der 

Teilzeitbeschäftigung nach dem dafür vorgesehenen Verfahren durchgesetzt werden. 

Bei einem Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung müsste die/der ArbeitgeberIn nach einem 

umfangreichen „Vorverfahren“ eine Klage beim Arbeits- und Sozialgericht einbringen um die 

Veränderung zu verhindern, bei einer vereinbarten Teilzeitbeschäftigung kann der 

Veränderungswunsch der Eltern bei Nichteinigung nur durch Klage durch die Mutter/den 

Vater durchgesetzt werden. 

Der Änderungswunsch muss min 3 Monate vor dem Eintritt der Änderung gemeldet werden. 

Auch die vorzeitige Beendigung der Teilzeitbeschäftigung muss 3 Monate vorher bekannt 

gegeben werden. 


